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RS OGH 1969/4/10 11Os8/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1969

Norm

StVO §3 Ca

StVO §20 Abs2 II

Rechtssatz

Eine die Ausnützung der im Ortsgebiet zulässigen Höchstgeschwindigkeit rechtfertigende Verkehrssituation liegt an

einer Straßenstelle nicht vor, wo mehrere Schulkinder in Ermangelung eines Gehsteiges die beiderseitigen

Fahrbahnränder benützen.
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